
CAC-Clubausstellung 
Holländische Schäferhunde  

mit Vergabe des CAC, Jugend-CAC und 
Veteranen-CAC der SKG 

 
 

Fräschels, 18. Juni 2011 
 

 
 

Veranstalter 
Schweizerischer Club 

Holländischer Schäferhunde  
 
 

 
Austragungsort: 

 

Klubhaus des Hundesportzentrums „Rund um Hund“ 
Moosgasse 22, CH-3284 Fräschels, www.rundumhund.ch 

Tagesprogramm CAC-Ausstellung: 
 

ab 07.30  
08.30 
09.00 
ca. 15.00 

 

Einlass der Hunde 
Richtersitzung 
Beginn des Richtens  
Ehrenring 

 

 
 
 
- Vergabe der Auszeichnungen 
- Vergabe des BOB und BIS 
 

 
Restauration vorhanden: Mittagessen, Getränke, Kaffee, Dessert, Kuchen 
 

Zusatzprogramm: 
 

ab 13.00 
 

- Holländertreffen mit Plauschparcours. 
 

  
- Fun-Klasse: es besteht die Möglichkeit, seinen Holländischen 
Schäferhund ohne Stammbaum, zu gross, kastriert oder was 
auch immer, gegen eine Gebühr von Fr. 20.00 auch vom 
Richter begutachten zu lassen. Die Anzahl wird abhängig sein 
von den Anmeldungen für die Clubshow, da maximal 60 
Hunde gerichtet werden. Anmeldungen werden vor Ort 
entgegen genommen. 
 

Richter:  
 

Herr Bernard Pouvesle, Frankreich 
 
Beschwerdeinstanz: 
 

Jris Wyss, Andrea Schaub, Bruno Dürr 
 
Anmeldung / Auskunft: 
 

Renato Ehmann, Chüchelacherstrasse 10, CH-8165 Schöfflisdorf, Tel. +41 
(0)79 649 53 80  
Mail: ehmann_schs@bluewin.ch 
 
Es werden nur vollständige Meldeunterlagen akzeptiert! 
 



Meldeschein CAC-Clubausstellung SCHS 
 

Samstag, 18. Juni 2011 Hundeausbildungszentrum 3284 Fräschels 
 

�   Jüngstenklasse 
�   Jugendklasse 
�   Zwischenklasse 
�   Offene Klasse 
�   Championklasse 
�   Veteranenklasse 

JüK 
JK 
ZK 
OK 
ChK 
VK 

6 –   9 Monate 
9 – 18 Monate 
15 – 24 Monate 
> 15 Monate 
> 15 Monate 
> 8 Jahre 

CHF 20 
CHF 50 
CHF 50 
CHF 50 
CHF 50 
CHF 40 

Für den 1. Hund 
CHF 50 

Für den 2. Hund 
CHF 40 

Für den 3. Hund 
CHF 30 

 

Varietät: �  Kurzhaar �  Langhaar �  Rauhaar 
 �  Rüde �  Hündin  
 

Für jeden Hund 1 Meldeschein ausfüllen 
Es werden nur vollständige Meldeunterlagen bearbeitet  
 

• Meldeschein vollständig ausgefüllt und unterschrieben 
• Kopie der Quittung über bezahltes Startgeld  
• Aussteller aus dem Ausland können das Startgeld vor Ort bezahlen 
• Kopie Ahnentafel 
• für ChK Kopie Championausweis 
Mit der Unterzeichnung des Meldescheines verpflichtet sich der Aussteller zur 
Bezahlung des Startgeldes. Er erklärt, die Bestimmungen des 
Ausstellungsreglements der SKG zu befolgen und das Gelände nicht vor dem 
Ausstellungsschluss zu verlassen. 

����  Teilnehmerzahl auf 60 Hunde beschränkt. Annahme der 
Anmeldungen nach Posteingang. 
����  Alle Aussteller, die nicht angenommen werden, erhalten eine 
Mitteilung. 
����  Die Ausstellungspapiere und der Ausstellungskatalog werden vor Ort 
abgegeben.  
����  Bei nicht erscheinen, wird das Startgeld nicht zurück bezahlt! 

 

Anmeldungsbetrag zu bezahlen an: 
 

Postcheckkonto 85-578877-2   
Schweiz. Club Holländischer Schäferhunde  
IBAN: CH 80 0900 0000 8557 8877 2 POFICHBE  
 
 

 

Anmeldungen einsenden an:  
  

Renato Ehmann, Chüchelacherstrasse 10, CH-8165 Schöfflisdorf  
oder via E-Mail: ehmann_schs@bluewin.ch 
 

 
 
 

 
 
Name des Hundes 

 
 
 

 
Stammbuch + Nr. 

 
 

 
Wurfdatum 

 
 

 
Vater der Hundes 

 
 

 
Mutter des Hundes 

 
 

 
Züchter 

 
 

 
Name Eigentümer 

 
 

 
Strasse 

 
 

 
PLZ, Wohnort 

 
 

 
Land 

 
 

 
Telefon 

 
 

 
E-Mail 

 
 

 
Unterschrift 

 
 

 

 

 
Meldeschluss 29. Mai 2011 



Austragungsort Fräschels:   www.rundumhund.ch 

 
 Es besteht 
die 
Möglichkeit, 
direkt auf 
dem Gelände 
zu 
Übernachten. 
Man kann 
Zelte 
aufstellen 
und es  sind 
elektrische 
Anschlüsse 
für 
Wohnmobile 

und Campingcars vorhanden. Preise und weitere Infos über Hotels und B&B 
auf der Homepage von „Rund um Hund“. 
 
 

 

Ausstellungsreglement: 
 

Die Ausstellung wird nach AR und AB/AR der SKG durchgeführt. Diese können 
beim Sekretariat der SKG, Postfach 8276, CH-3001 Bern bezogen werden. 

CAC und Res.-CAC wird nach den Bestimmungen der SKG vergeben. 

Der Aussteller haftet für alle mittelbaren und unmittelbaren Schäden die durch 
seinen Hund verursacht werden. 

Gesundheitsvorsorge 
Aussteller aus der Schweiz: Die obligatorische Impfung gegen Tollwut ist nicht 
mehr erforderlich. Es wird jedoch dringend empfohlen, für einen ausreichenden 
Impfschutz gegen die anderen bekannten ansteckenden Hundekrankheiten 
besorgt zu sein. (Zwingerhusten, Parvovirose, Leptospirose, Staupe, Hepatitis). 

Aussteller aus dem Ausland: Zum Grenzübertritt ist die Tollwutimpfung nach 
wie vor erforderlich. Die Impfung muss mindestens 30 Tage vor Grenzübertritt 
erfolgt sein und darf nicht älter als ein Jahr sein. 

Zurechtmachen der Hunde 
Ein über das Kämmen und Bürsten hinausgehendes Zurechtmachen von 
Hunden unter Verwendung jeglicher Mittel und Hilfen ist untersagt. Gleiches gilt 
für das Halten eines Hundes an einem so genannten Galgen. Das Wickeln 
oder Einflechten der Haare ist auf der Ausstellung verboten. 

Schweizer Schönheits-Champion 
Der Titel eines „Schweizer-Schönheits-Champion“ wird von der SKG verliehen 
und zwar für Hunde, die in der Schweiz 4 CAC unter mindestens 3 
verschiedenen Richtern an schweizerischen Ausstellungen erhalten haben, 
davon mindestens zwei an internationalen Ausstellungen. 

Schweizer Jugend-Schönheits-Champion 
Der Titel eines „Schweizer-Jugend-Schönheits-Champion“ wird von der SKG 
verliehen und zwar für Hunde, die in der Schweiz in der Jugendklasse (JK von 
9 – 18 Monaten) 3 Jugend-CAC unter mindestens 2 verschiedenen Richtern an 
schweizerischen Ausstellungen erhalten haben, davon mindestens eines an 
einer internationalen Ausstellung. 

Schweizer Veteranen-Schönheitschampion 
Der Titel eines „Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion“ wird von der 
SKG verliehen und zwar für Hunde, die in der Schweiz in der Veteranenklasse 
(VK ab 8 Jahren) 3 Veteranen-CAC unter mindestens 2 verschiedenen 
Richtern an schweizerischen Ausstellungen erhalten haben, davon mindestens 
eines an einer internationalen Ausstellung. 

BOB / BIS 
Von jeder Varietät wird einer der Hunde mit CAC, Jugend-CAC oder 
Veteranen-CAC, und als Rassenbester mit dem BOB (Best of Breed) 
ausgezeichnet. 

Aus den 3 Hunden mit BOB wird der Clubsieger BIS (Best in Show) gewählt. 

All jene Hunde, die sich nicht für den Ehrenring qualifizieren, dürfen die 
Ausstellung frühestens ab 15 Uhr verlassen. 

Wichtig! 
Beachten Sie bitte folgende Vorschriften zum Hundegesetz (Kanton Freiburg): 

- Hundekot überall aufnehmen und in den aufgestellten Kübel 
entsorgen. Aufnahmepflicht! 

- Hunde sind im gekennzeichneten Bereich an der Leine zu führen. 
 


